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Verkaufs- und Zahlungsbedingungen 

 
Auftragserteilung 
 
Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Bedingungen zugrunde; 
sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. 
Abweichende Bedingungen des Abnehmers, die wir nicht ausdrücklich 
schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
 
 
Lieferzeit 
 
Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart. 
Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Absendung der Auftragsbestätigung, 
jedoch nicht vor Klarstellung aller technischen und kaufmännischen Fragen, 
die mit der Lieferung zusammenhängen, und gilt als eingehalten, wenn bis 
Ende der Lieferfrist die Ware das Werk/Lager verlassen hat, oder bei Versen-
dungsmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Bei vorzeiti-
ger Lieferung ist dieser und nicht der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt 
maßgeblich. 
Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. 
Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Lieferverzuges – ange-
messen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz der nach 
den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten– 
gleichviel ob in unserem Werk oder bei unseren Unterlieferanten eingetreten–, 
z. B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Arbeitskampfmaßnahmen, 
Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe. Entspre-
chendes gilt auch im Falle von Streik und Aussperrung. Dem Abnehmer 
haben wir solche Verzögerungen unverzüglich mitzuteilen. 
Bei späterer Abänderung des Vertrages, z. B. Unklarheiten in den vom 
Abnehmer gestellten Zeichnungen oder Konstruktionsänderungen, die die 
Lieferfrist beeinflussen können, verlängert sich die Lieferfrist, sofern nicht 
besondere Vereinbarungen hierüber getroffen worden sind, in angemessenem 
Umfang. 
 
 
Preise und Zahlungsbedingungen 
 
Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu 
den am Tage der Lieferung gültigen Preisen ab Werk berechnet. Falls nicht 
ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen vereinbart werden, sind 
Zahlungen sofort in bar ohne jeden Abzug zu leisten. 
Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 3% über dem Diskont-
satz der Bundesbank berechnet. 
Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest, sowie nur 
nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit 
angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rech-
nungsbetrages an berechnet. 
Mit von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder 
aufrechnen, noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückhaltungsrecht geltend 
machen. 
 
 
Gefahrenübergang, Versand und Fracht 
 
Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers ihm zugeschickt, so geht mit ihrer 
Auslieferung an den Versandbeauftragten von uns, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Werkes oder Lagers, die Gefahr des zufälligen Unterganges 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über, 
unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer 
die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die 
Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht vertreten haben, so 
geht die Gefahr mit Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den 
Abnehmer über. 
 
 
Abnahme 
 
Soll die Ware nach besonderen Bedingungen geprüft werden, erfolgt die 
Abnahme im Lieferwerk. Die Abnahmekosten werden, falls nicht anders 
vereinbart, in diesem Falle vom Käufer getragen. Verzichtet der Käufer auf 
Abnahme im Werk, so gilt die Ware als angenommen, sobald sie das Werk 
verläßt. 
 
 
Montage 
 
Die Baustelle muss für unsere Fahrzeuge und die unserer Lieferanten 
einwandfrei befahrbar sein, sowie genügend Platz zum Lagern der gelieferten 
Waren anbieten. Auf den Baustellen ist elektrische Energie für Montagegeräte 
bereitzustellen, und zwar Wechselstrom mit 220 Volt und Drehstrom mit 380 
Volt. 
Mauer-, Erd- und Betonarbeiten gehören nicht zu unseren Leistungen. Die 
Ausführung dieser Arbeiten wird gesondert in Rechnung gestellt. Den Monteu-
ren muss ein reibungsloses Montieren ermöglicht werden. Wartezeiten vor 
und während der Montage werden nach Material- und Zeitaufwand berechnet. 
 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Abnehmer unser 
Eigentum. Die Erstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung, 
sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvor-
behalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns. 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung 
ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Rechte des 
Vorbehaltskäufers beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu 
sichern. 
 

 
 
Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware tritt der Abnehmer schon jetzt an uns ab. Diese Abtretung nehmen wir 
an. 
Ungeachtet der Abtretung und unseres Einziehungsrechts ist der Abnehmer 
zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegen-
über nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat 
der Abnehmer die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetre-
tenen Forderungen uns zu machen und dem Schuldner die Abtretung 
mitzuteilen. 
Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer 
für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbei-
tung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit 
anderen, nicht uns gehörenden Waren, steht uns der dabei entstehende 
Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbe-
haltsware zu der übrigen Verarbeitungsware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Abnehmer das 
Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber 
einig, dass der Abnehmer uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten 
bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigen-
tum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. 
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob 
ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterver-
äußert wird. Über die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbe-
haltsware oder in die im voraus abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer 
uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen zu unterrichten. Als Lieferant verpflichten wir uns, die uns nach 
den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach unserer 
Wahl auf Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als der Wert die zu 
sichernde Forderung um 20% übersteigt. Der Abnehmer ist verpflichtet, 
Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen Schäden aller Art versichern zu 
lassen. 
 
 
Gewährleistung, Haftung und Mängelrüge 
 
Sachmängelgewährleistungsanspruch 
 
Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigen-
schaften, oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- 
oder Materialmängel schadhaft, so haben wir nach unserer Wahl – unter 
Ausschluss weiterer Gewährleistungsansprüche des Abnehmers – Ersatz zu 
liefern oder nachzubessern. Die Feststellung solcher Mängel muss uns 
unverzüglich – bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen 10 Tagen 
nach Entgegennahme, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach 
Erkennbarkeit – schriftlich mitgeteilt werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt 
6 Monate. Sie beginnt mit der Auslieferung der Ware an den Abnehmer, Die 
Gewährleistungsfrist endet jedoch spätestens 6 Monate, nachdem die Ware 
unser Werk verlassen hat. 
 
Sonstige Schadensersatzansprüche 
 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus 
positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und 
aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder unserer leitenden 
Angestellten. 
 
 
Schutzrechte Dritter 
 
Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des 
Bestellers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, stellt der 
Besteller uns von sämtlichen Ansprüchen frei. 
 
 
Höhere Gewalt, Streik und Aussperrung 
 
Wenn wir an der Erfüllung unserer Verbindlichkeiten durch den Eintritt von 
unvorhersehbaren außergewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir 
trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht 
abwenden konnten – gleichviel ob in unserem Werk oder bei unseren 
Unterlieferanten eingetreten -, z. B. Betriebsstörung, behördliche Eingriffe, 
Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, so 
verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die 
Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die o. a. Umstände die 
Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung 
frei. 
Auch im Falle von Streik und Aussperrung verlängert sich, wenn die Lieferung 
oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. 
Wenn die Lieferung oder Leistung unmöglich wird, werden wir von der 
Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich in den o. g. Fällen die Lieferzeit oder 
werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus 
hergeleitete Schadensersatzansprüche und Rücktrittsrechte des Abnehmers. 
 
 
Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
Nordwalde. 
Der Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis, sowie über sein 
Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsverhältnis ist 
Steinfurt. 
Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 


